
 

 

 

Kreisstadt Homburg 
 

 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Es findet eine Sitzung des Ortsrates Einöd am Montag, 26.08.2024 um 19:30 Uhr, Feuerwa-
che Einöd, Im Wieschen 1a, 66424 Homburg statt.  
 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
 
1) Eröffnung der Sitzung 

 
 

2) Verabschiedung der ehemaligen Ortsratsmitglieder 
 

 

3) Verpflichtung der Mitglieder des Ortsrates 
 

 

4) Wahl des Ortsvorstehers für Einöd 
 

 

5) Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers für Einöd 
 

 

6) Allgemeine Unterrichtungen 
 

 

 
 
 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
 
 
(Michael Forster) 
Bürgermeister 
 



2024/0276/100 
öffentlich 
Informationsvorlage 
100 - Hauptabteilung 
Bericht erstattet:  

 

 
 
 

Verabschiedung der ehemaligen Ortsratsmitglieder 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ortsrat Einöd (Kenntnisnahme) 26.08.2024 Ö 
 
Sachverhalt 
 
Folgende Personen werden dem neu gewählten Ortsrat nicht mehr angehören: 
 
- Fremgen, Ulrich 
- Friedrich, Bernhard 
- Kranz, Rainer 
- Motsch, Helga 
- Omlor, Rolf 
- Wußler, Volker 
 
 
 
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 

TOP 2



2024/0277/100 
öffentlich 
Informationsvorlage 
100 - Hauptabteilung 
Bericht erstattet:  

 

 
 
 

Verpflichtung der Mitglieder des Ortsrates 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ortsrat Einöd (Entscheidung) 26.08.2024 Ö 
 
Sachverhalt 
 
Die Ortsratsmitglieder werden per Handschlag zur gesetzmäßigen und 
gewissenhaften Ausübung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

 
 
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 

TOP 3



2024/0278/100 
öffentlich 
Beschlussvorlage 
100 - Hauptabteilung 
Bericht erstattet:  

 

 

Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers für 
Einöd 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ortsrat Einöd (Entscheidung) 26.08.2024 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ortsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. 

 
Sachverhalt 
 
Gemäß § 75 Abs. 1 KSVG wählt der Ortsrat in seiner ersten Sitzung aus seiner 
Mitte für die Amtszeit des Ortsrates eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. 
Diese oder dieser führt gemäß § 75 Abs. 2 KSVG die Bezeichnung Ortsvorsteherin 
oder Ortsvorsteher. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 

TOP 4



2024/0279/100 
öffentlich 
Beschlussvorlage 
100 - Hauptabteilung 
Bericht erstattet:  

 

 

Wahl der stellvertretenden Ortsvorsteherin oder des 
stellvertretenden Ortsvorstehers für Einöd 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ortsrat Einöd (Entscheidung) 26.08.2024 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ortsrat wählt aus seiner Mitte eine stellv. Ortsvorsteherin oder einen stellv. 
Ortsvorsteher. 
 
Sachverhalt 
 
Gemäß § 75 Abs. 1 KSVG wählt der Ortsrat in seiner ersten Sitzung aus seiner 
Mitte für die Amtszeit des Ortsrates eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und 
deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 
Anlage/n 
Keine 
 

TOP 5
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